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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1963

Norm

EO §355 Abs1 VIIb

EO §355 Abs1 VIIIa

Rechtssatz

Wenn das Exekutionsgericht über den Antrag, gegen den Verp3ichteten wegen Zuwiderhandelns gegen den

Exekutionstitel eine Geldstrafe oder Haft zu verhängen, erst entscheidet, nachdem ein weiterer Antrag wegen

neuerlichen Zuwiderhandelns eingebracht wurde, kann es trotz mehrfachen Zuwiderhandelns nur eine Strafverfügung

erlassen, in der es gemäß § 355 Abs 1 EO entweder eine Geldstrafe oder Haft zu verhängen hat.
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